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Was ist die Hausarztwoche?
Der Kreis Viersen unterstützt und fördert Ärztinnen 
und Ärzte, die sich für die hausärztliche Tätigkeit 
interessieren. Die Hausarztwoche bietet die Mög-
lichkeit, einen Einblick in den Alltag in einer kassen-
ärztlichen Hausarztpraxis zu erhalten. Um Ärztinnen 
und Ärzte dabei zu unterstützen, bieten wir eine 
finanzielle Förderung für die Zeit von einer Woche 
während der Hospitation in einer hausärztlich täti-
gen Praxis im Kreis Viersen an. 

Die Förderung 
 Die Förderhöhe für die Hausarztwoche 

 (Fünf Werktage) beträgt 250 Euro. 

 Der Förderantrag ist im Vorfeld vollständig 
 als Online-Antrag bei unserer Ärztescoutin 
 zu stellen.

 Die Förderung wird nach Eingang der 
 „Bestätigung über die Durchführung 
 der Hausarztwoche des Kreises Viersen“ 
 direkt an die Antragstellerin /  
 den Antragsteller ausgezahlt.

Voraussetzungen Antragstellende
 Approbation als Ärztin oder Arzt. 

 Die Hausarztwoche muss fünf zusammen- 
 hängende Werktage umfassen.

 Die Antragstellerin / der Antragsteller darf 
 nicht bereits in einer Hausarztpraxis beschäftigt  
 gewesen sein (ausgenommen sind Famulaturen  
 und  Praktika während des Medizinstudiums).

Voraussetzungen  
Praxisinhaberinnen und -inhaber
 Die Praxis nimmt an der hausärztlichen Versor- 

 gung teil und befindet sich im Kreis Viersen.

 Die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber muss  
 während der Hausarztwoche in der Praxis  
 anwesend sein und die Antragstellerin / den  
 Antragsteller persönlich betreuen.

 Die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber über- 
 nimmt rechtlich die alleinige Verantwortung  
 für die Hausarztwoche. 

 Die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber ist 
 nicht im ersten oder zweiten Grad mit der 
 Antragstellenden verwandt.

 Die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber 
 verpflichtet sich, nach Beendigung der Haus- 
 arztwoche eine Bestätigung über die Durch- 
 führung beim Kreis Viersen einzureichen. 


